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Bevolkerungsschutz

Sanitdatswesen fiir grosse
Schadenlagen - Umdenken notig?

Die Jahresversammlung der Kantonalen Verantwortlichen fiir Militdr,

Bevdlkerungs- und Zivilschutz (KYMBZ) beschiftigte sich schwergewichtig

mit dem Sanitdtsdienst. Der prominente deutsche Notfallmediziner,

Oberstarzt Matthias Helm, prasentierte ein neues Konzept fiir Terror-
anschldge, welches auch unsere Verfahren in Frage stellt.

Eugen Thomann, Redaktor ASMZ

Der Referent Dr. Matthias Helm lei-
tet in Ulm die Sektion Notfallmedizin
des Bundeswehrkrankenhauses und hat
an der Universitit eine Professur inne. Er
blickt auf reiche Erfahrung zuriick, er-
worben auch in Auslandeinsitzen, und
widmete seinen aus der Sicht des Akut-
mediziners entworfenen Konzeptvorschlag
den «Terroranschligen im Zivilbereich».
Typischerweise gesellt sich nach solchen
Ereignissen zu dem selbstverstindlichen
Ziel, fiir das Uberleben mdglichst vieler
Opfer zu sorgen, das Anliegen, dass sich
Helfer und Patienten méglichst gerin-
ger Gefahr aussetzen. Die droht in Ge-
stalt von gezielten Folgeanschligen, wie
sie beispielsweise am 15. April 2013 in
Boston und am 13. November 2015 in
Paris veriibt wurden.

Schwichen der iiblichen Abldufe

Das heute in Deutschland — und sehr
dhnlich in der Schweiz — fiir Schadenla-
gen mit vielen Verletzten iibliche Verfah-
ren sieht vor, so rasch als irgend méglich
erhebliche Ressourcen auf den Schaden-

Oberstarzt Dr. Matthias Helm, Bundeswehr-
krankenhaus Ulm. Bilder: Autor

platz zu schaffen. Der wird abgesperrt,
und innerhalb der Sperrzone baut man
mindestens eine Sanititshilfsstelle auf.
Arzte und Pflegepersonal iibernehmen
dort die Triage, also das erste Abkliren
der Verletzung, und versorgen sie, soweit
das medizinisch vor dem Abtransport in

Herkommliche Schadenplatzorganisation

Sorasch als moglich wird um die Ereignis-
oder Gefahrenzone ein grosser Absperrring
gelegt und eine ausreichend weitrdumi-
ge Verkehrsumleitung eingerichtet. In der
Sperrzone entsteht mindestens eine Sa-
nitatshilfsstelle mit Triage, Behandlungs-
und Warterdumen fiir die Schwerverletz-
ten. Davon getrennt nehmen Sammelstel-
len die gehfdhigen Leichtverletzten und
die nichtverletzten Betroffenen auf. Eben-
falls in die Sperrzone gehdren die Ein-
satzleitung «Front» sowie Abstellpldtze
fiir Transport- und andere Einsatzmittel.
Durch die Sperrzone fiihrt die Rettungs-

achse fiir den Strassentransport in die
Kliniken. Bei Bedarf, wenn chemische, ra-
dioaktive oder biologische Verseuchung
droht, fiihrt der Ausgang der Gefahrenzo-
ne durch eine Dekontaminationsstelle.

Schwerverletzte bringt in der Regel die
Feuerwehr aus der Gefahrenzone zur Tri-
age auf die Sanitatshilfsstelle. Dort kom-
men sie in die Obhut von Sanitdtsperso-
nal, erfahren sie die vor dem Abtransport
erforderliche, vom Triagearzt angeordnete
medizinische Behandlung und treten sie
liber die Rettungsachse oder per Helikop-
ter den Weg in die geeignete Klinik an.
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die Klinik als sinnvoll erscheint. Eben-
falls innerhalb der Sperrzone versammeln
sich ausser der fiir den Schadenplatz zu-
stindigen Einsatzleitung viele Fahrzeuge
und Einrichtungen (siche Kasten «Scha-
denplatzorganisation»).

Das alles bietet Attentitern hervorra-
gende Ziele fiir Folgeanschlige, gefihrdet
damit Patienten, die unter Umstinden
linger verweilen, und die Einsatzkrifte.

Neben diesen einsatztaktischen fal-
len medizinische Bedenken ins Gewicht:
Nach Terrorereignissen, namentlich wenn
improvisierte Sprengvorrichtungen zum
Einsatz kommen, droht eine grosse Zahl
von Patienten rasch zu verbluten. Dem
sind die heutigen Verfahren zu wenig ge-
wachsen. Erste Prioritit muss daher der
Blutstillung gelten. Ferner wihren her-
kémmlich die medizinische Betreuung
und Behandlung vor dem Abtransport in
die Klinik zu lange.

Einfache Raumordnung

In die engste, die «unsichere» Zone ge-
héren keine medizinischen Versorgungs-
strukturen. Dort sollen einzig die Polizei
und allenfalls Feuerwehren wirken. Aus
medizinischer Sicht gilt es, Lebenszeichen
festzustellen, rasch zu kliren, wer am
akutesten gefihrdet ist, Blutungen abzu-
binden und verzugslos in die «teilsichere»
Zone zu evakuieren.

Dort sollte eine geschiitzte Patienten-
ablage eine knappe «Vorsichtungy, allen-
falls die Entwaffnung — unter die Patien-
ten geraten leicht auch verletzte Titer —
und medizinisch das Abwenden unmit-
telbarer Lebensgefahr erméglichen.

Auch in der anschliessenden «sicheren»
Zone richtet man keine Behandlungsplit-
ze ein, sondern nur Bereitstellungsriume
fiir die Mittel zum Abcransport auf der
Strasse oder durch die Luft. Bevor die Ver-
letzten vom Schadenplatz weggebracht



werden, findet im Hinblick auf die Not-
aufnahme nur eine kurze Sichtung statt.
Alle weiteren medizinischen Massnah-
men verlagern sich in die erstversorgenden
Kliniken. Dieses Vorgehen erzwingt in viel
mehr Fillen sekundire, allenfalls weitriu-

«Zu dem Ziel, fiir das
Uberleben méglichst vieler
Opfer zu sorgen, kommt das
Anliegen, dass sich Helfer
und Patienten moglichst
geringer Gefahr aussetzen.»

mige Patiententransporte, aber auch spe-
ziellen Schutz der erstversorgenden Klini-
ken, wo man die Patienten durchsuchen
und vielleicht entwaffnen muss.

Anwendbarkeit des Konzeptes
auf die Schweiz?

Das iiberzeugende Referat von Profes-
sor Helm zielte zunichst auf Deutschland
und dort zu befiirchtende Terroranschli-

ge. Sofort stellt sich die erste Frage, ob fiir
Schweizer Verhiltnisse Ahnliches gilt. Wir
blieben bisher von der aktuellen Terror-
welle verschont. Im letzten Jahresbericht
stufte der Nachrichtendienst des Bundes
die Terrorgefahr als «weiterhin erhéht»
ein. Je mehr im Voraus kaum erkennba-
re potenzielle Einzeltiter sich in Europa
tummeln, um so schwieriger ist das von
ihnen ausgehende Risiko einzuschitzen.
Ob nach dem Attentat eines Einzeltiters
ein Folgeanschlag droht, bleibe dahinge-
stellt.

Wenn sich der Schluss aufdringt, wir
miissten den Terroranschlag als mégliche
Ursache einer grossen Schadenlage bei
unseren Vorbereitungen beriicksichtigen,
taucht gleich die zweite Frage auf: Macht
Sinn, nebeneinander die herkémmli-
che Organisation zum Bewiltigen gros-
ser Schadenlagen und die fiir Terroran-
schlige angepasste Variante zu planen und
einzuiiben? Hinzu kommt, dass die auf-
bietende Stelle anhand der ersten Mel-
dungen kaum mit Sicherheit einen Ter-
roranschlag erkennen kann.

Natiirlich beobachten auch Schweizer
Fachleute die Entwicklung aufmerksam.
Erste Voraussetzung fiir das Umstellen
auf das hier erérterte neue Verfahren bil-

det naturgemiss das

Grundziige der Ausbildung nichtmedizinischer Retter.

Ausbilden von Ret-
tungskriften fiir das
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»Behandle zuerst, |
was zuerst totet!“

W

Arbeiten in der «un-
sicheren» Zone und
die erste Evakuation
in das angrenzende
«teilsichere» Geldn-
de. Wie die «Neue
Ziircher Zeitung am
Sonntagy kiirzlich be-
richtete, wurden in
den letzten zwei Jah-
ren bereits 250 Poli-
zisten und Rettungs-
sanititer in der «Not-
fallversorgung unter
gefechtsmissigen Be-
dingungen» (TECC)
geschult. Ubrigens
fithrte die Aargauer
Kantonspolizei schon
2015 vor, wie man
eine solche Ausbil-
dung fiir Nichtmedi-
ziner gestalten kann.
Die Gruppe ME-
DICS ihrer Sonder-
einheit «ARGUS»
entstand urspriing-
lich fiir das eigene

y
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Bevdlkerungsschutz

KVMBZ

Die «Konferenz der Kantonalen Ver-
antwortlichen fir Militar, Bevolkerungs-
schutz und Zivilschutz» vereint kanto-
nale Chefbeamte der genannten Spar-
ten, derzeit unter dem Vorsitz des So-
lothurner Amtschefs Diego Ochsner. Die
KVMBZ wirkt einerseits fiir die «Regie-
rungskonferenz Militdr — Zivilschutz —
Feuerwehr» und arbeitet anderseits di-
rekt mit vielen Elementen des Sicher-
heitsverbundes Schweiz zusammen, for-
muliert Fachdokumente und taktische
Unterlagen.

Gegenwartig kiimmert sich die KVMBZ,
wie die letzte Jahreskonferenz vom 26.
und 27. April 2018 eindriicklich zeig-
te, vor allem um den Sanitdtsdienst in
Krisen oder Grosslagen, wo eine Rei-
he grundsatzlicher Entscheide zu tref-
fen und Konzepte zu tiberarbeiten sind.

Bediirfnis von «<ARGUS», verletzte Poli-
zeigrenadiere in der Gefahrenzone not-
fallmiissig zu versorgen und zu bergen.
Deutlich aufwindiger wiirden sich nach
einem Systemwechsel das Registrieren der
Patienten, das Zuordnen ihrer Effekten
und die Orientierung der Angehérigen ge-

«Macht Sinn, nebeneinander
die herkommliche
Organisation zum Bewdltigen
grosser Schadenlagen
und die fiir Terroranschldge
angepasste Variante zu
planen und einzuiiben?»

stalten. Mit dem Patientenleitsystem IES
(«Informations- und Einsatz-System») bie-
tet sich dafiir eine webbasierte Plattform
an. Indes gebieten die Spitiler kaum iiber
das fiir das elektronische Erfassen der Pa-
tientendaten zusitzlich ndtige Personal.

Besonderen Schutzes bediirfen die erst-
behandelnden Kliniken, auch vor dem An-
sturm der Bezugspersonen auf der Suche
nach Verletzten und vor zudringlichen Me-
dienvertretern.

Zu tiberdenken ist schliesslich, welche
Unterstiitzung die Armee leisten kann. Sie
hilft derzeit vor allem mit Sanititshilfs-
stellen aus, wenn die zivilen Mittel nicht

reichen. |

23



	Sanitätswesen für grosse Schadenlagen : Umdenken nötig?

